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Vereinsbeteiligung) erfolgen und darf nicht 
der das Projekt durchführenden Behörde allein 
überlassen werden. Gesetzwidrig sind daher 
die Zuständigkeitsregelungen der „Gemein-
samen Vereinbarung zwischen Naturschutzver-
waltung und Forstverwaltung in Bayern“ vom 
15.09./09.10.2015 betreffend Schutzwaldsanie-
rung und Natura 2000 und Nr. 9.5 der GemBek 
vom 04.08.2000 (AllMBl. S. 544) und Nr. 3 b). 
Die Behörde darf das Projekt erst nach positi-
vem Abschluss des Verfahrens durchführen.

Eine vertiefte Darstellung aller damit zusam-
menhängenden Fragen gibt der Verfasser an 
anderer Stelle (vergleiche fiScHer-HüftLe 2018; 
 fiScHer-HüftLe 2020b; fiScHer-HüftLe 2021a, 
2021b).
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